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Jahren 1863 und 1869 in seinem breit angelegten, dann aber schon in 
den Anfängen steckengebliebenen Urkundenbuch Karls von Anjou 
noch einmal eine größere Anzahl von Briefen, stützte sich dabei aber 
allein auf Martène und Durand, ohne irgendwelche handschriftlichen 
Vorlagen zu berücksichtigen8. Beachtung verdienen die Regesten und 
Textauszüge, die Édouard Jordan um die Jahrhundertwende im Rahmen 
der französischen Papstregisteredition seinem Band zu Clemens IV. bei­
gab. Auf der Basis der vier vatikanischen Handschriften Reg. Vat. 30 und 
33-35, nicht allerdings der französischen Überlieferung, verzeichnete er 
alle Einträge des Werkes unter den Nummern 871 bis 1425 in einem 
eigenen Anhang. Er kann den Volltext zwar keineswegs ersetzen, ist zur 
Orientierung aber sehr nützlich. Die Reihenfolge dieser Regesten ent­
spricht voll und ganz der ursprünglichen Fassung, so daß es mit ihrer 
Hilfe möglich ist, ein anschauliches Bild von dem Werk in seiner Zusam­
mensetzung zu gewinnen. Schon aus diesem Grund und auch, um eine 
umständliche Neunumerierung zu vermeiden, soll bei den hier folgen­
den Ausführungen die Briefzählung von Jordan beibehalten werden9.
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Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit der Überlieferungs­
geschichte des Werkes befassen, sind bislang dünn gesät. Abgesehen von 
einer Reihe mehr oder weniger marginaler Beobachtungen, die verschie­
dene Autoren zu diesem Problemkreis lieferten10, existiert nur eine


